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Senatsverwaltung für Justiz,
Verbraucherschutz und Antidiskriminierung

Herrn Abgeordneten Sebastian Schlüsselburg (Die Linke)
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/28067
vom 1. Juli 2021
über Nebeneinkünfte von Richter*innen am Landgericht Berlin

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Wie viele Richter*innen des Landgerichtes Berlin nahmen in den Jahren 2018 bis 2021 eine anzeige-
pflichtige Nebentätigkeit wahr (bitte aufschlüsseln nach Jahren, Kammern, Besoldungsgruppe sowie ggf.
Art und Stundenumfang der Nebentätigkeit

Zu 1.: Zur Beantwortung wird auf die Anlage verwiesen. Es handelt sich um die Darstel-
lung der genehmigten bzw. angezeigten Nebentätigkeiten in den abgefragten Jahren. Er-
gänzend wird mitgeteilt, dass der zeitliche Aufwand der jeweiligen Nebentätigkeiten nicht
in statistisch auswertbarer Form erfasst wird.

2. Unter welchen Voraussetzungen besteht die Möglichkeit, Richter*innen im Land Berlin die Ausübung
von Nebentätigkeiten zu untersagen?

Zu 2.: Genehmigungspflichtige wie genehmigungsfreie Nebentätigkeiten sind unter den
Voraussetzungen des § 10 Richtergesetz des Landes Berlin (RiGBln) i. V. m. §§ 60 bis
68 Landesbeamtengesetz (LBG) i. V. m. der Verordnung über die Nebentätigkeit der
Richterinnen und Richter (RiNebVO) möglich. § 5 RiNebVO ist zu entnehmen, wann eine
Genehmigung zu versagen ist. Entsprechendes gilt gem. § 4 Abs. 2 RiNebVO für als ge-
nehmigt geltende Nebentätigkeit. In diesem Rahmen wird insbesondere darauf geachtet,
dass die Nebentätigkeiten die richterliche Unabhängigkeit und Überparteilichkeit nicht be-
einträchtigen. Zur deren Wahrung wird eine Höchstgrenze für Nebentätigkeitsvergütun-
gen für genehmigungspflichtige Tätigkeiten in Höhe von 30 % des jährlichen Grundge-
halts eines Richters der Besoldungsgruppe R 2 (Bund), letzte Lebensaltersstufe, pro Ka-
lenderjahr angenommen. Bei Überschreiten wird eine Einzelfallprüfung vor Genehmigung
weiterer Nebentätigkeiten vorgenommen. Lediglich anzeigepflichtig sind in diesem Zu-
sammenhang jedoch schriftstellerische, wissenschaftliche oder künstlerische Tätigkeiten,
welche einen besonderen Grundrechtschutz genießen.
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3. Wie oft und aus welchen Gründen wurden Nebentätigkeiten jeweils im o.g. Zeitraum untersagt?

4. Aufgrund welcher Rechtsgrundlage wurden anzeigepflichtige Nebentätigkeiten im vorbezeichneten Be-
richtszeitraum genehmigt bzw. versagt? Ggf. welche Änderungen welcher Genehmigungskriterien hat es
im vorbezeichneten Berichtszeitraum gegeben?

Zu 3.und 4.: Es wurden keine Nebentätigkeiten im o. g. Zeitraum untersagt. Im Übrigen
wird auf die Antwort zu Frage 2 Bezug genommen.

5. Wie bewertet der Senat die Entwicklung der genehmigten und versagten Nebentätigkeiten von Rich-
ter*innen im vorbezeichneten Zeitraum?

Zu 5.: Nach Auffassung des Senats ist die Entwicklung der Nebentätigkeiten bei den
Richterinnen und Richtern des Landgerichts Berlin für den abgefragten Zeitraum und
ausgehend von den einzuhaltenden Genehmigungserfordernissen konstant und liegt ge-
messen an der Anzahl aller Richterinnen und Richter im Land Berlin im langjährigen
Durchschnitt. Hervorzuheben ist, dass der überwiegende Teil der Nebentätigkeiten Prü-
fungs-, Ausbildungs- und Lehrtätigkeiten im öffentlichen Sektor betrifft.

6. Wie schätzt der Senat die Spielräume auf der Grundlage des geltenden Rechts ein, derartige Nebentä-
tigkeiten zu unterbinden, die geeignet sind, den Anschein zu erwecken, dass die Ausübung der gerichtli-
chen Tätigkeit nicht völlig unparteiisch erfolgt?

Zu 6.: Die Entscheidung über die Genehmigung von Nebentätigkeiten erfolgen in dem
Bemühen, den beschriebenen Anschein zu vermeiden. Sollte es im konkreten Einzelfall
aus der Sicht der Parteien eines Gerichtsprozesses doch zu einem solchen Anschien
kommen, besteht stets die Möglichkeit der Ablehnung der jeweiligen Richterinnen und
Richter wegen der Besorgnis der Befangenheit.

7. Welche Gründe gibt es aus Sicht des Senats, die Bedenken bezüglich der Unabhängigkeit der Rich-
ter*innen am Landgericht, insbesondere in den zuständigen Kammern für Mietrechtssachen, rechtfertigen?

Zu 7.: Der Senat bewertet nicht die Rechtsprechung einzelner Richterinnen und Richter,
da dies ein Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit bedeuten würde.

Berlin, den 15. Juli 2021

In Vertretung
Dr. Brückner
Senatsverwaltung für Justiz,
Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
























